
 
 
Gemeinde Havixbeck 

-Der Bürgermeister-                Verwaltungsvorlage Nr. 024/2018 

 
  Havixbeck,  01.02.2018 
 
 Fachbereich: Fachbereich III 
 
 Aktenzeichen:  
 
 Bearbeiter/in: Bernhard Haschke 
 
 Tel.:  33-164 
 
 
Betreff: Aufhebung der Vergabegrenzen  der kommunalen Vergabeordnung für den 
Ausbau des Dachgeschosses in der Musikschule 
 

Beratungsfolge Termin Abstimmungsergebnis 

   Für (j) Gegen (n) Enth (E) 

1 Haupt- und Finanzausschuss 07.02.2018    

1 Gemeinderat 15.02.2018    
 
in öffentlicher Sitzung. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen:    nein 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag  
 
Der Gemeinderat ermächtigt den Bürgermeister, im Rahmen des Haushaltsplanansatzes die 
erforderlichen Aufträge für den Ausbau des Dachgeschosses der Musikschule zu erteilen. 
Die Vergabegrenze von 30.000,00 €, bis zu der die Verwaltung die Vergabe selbstständig 
durchführen kann, wird für diese Maßnahme aufgehoben. Die Verwaltung wird den Rat re-
gelmäßig über die Auftragsvergaben in Kenntnis setzen.  
 
 
 
Begründung  
 
Der Ausbau des Dachgeschosses in der Musikschule wird von den Mitarbeitern des Ju-
gendorchesters organisiert. Hierbei ist jedoch die Gemeinde Havixbeck Bauherr und verant-
wortlich für den ordnungsgemäßen Einsatz der Fördermittel.  Da eine Weitergabe der För-
dermittel an das Jugendorchester nicht möglich ist, bleibt die Gemeinde Havixbeck Förder-
empfänger und damit sind auch sämtliche Aufträge durch die Gemeinde zu vergeben. Die 
Vergaben werden vom beauftragten Architekten Schwering aus Münster vorbereitet, nach 
Submission bei der zentralen Vergabestelle fachlich geprüft und vorgeschlagen.  
 
Das Jugendorchester reicht mit Datum vom 18.01.2018 einen Terminplan ein, der eine Rea-
lisierung bis Ende 2018 ermöglicht. Dieser Terminablauf ist sehr straff gehalten und lässt 
keine Spielräume für Unvorhergesehenes zu. 
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Die Vergaben von mindestens 3 Gewerken werden in ihrer Höhe 30.000 € überschreiten. 
Dies ist jedoch nach der kommunalen Vergabeordnung die Wertgrenze, ab der die Entschei-
dung über die Vergabe dem Gemeinderat obliegt. 
 
Der Terminplan des Gemeinderates lässt eine fristgerechte Vergabe nicht mehr zu. Daher ist 
es erforderlich die Wertgrenze gemäß der kommunalen Vergabeordnung für diese Maßnah-
me aufzuheben, bzw. alternativ in Sondersitzungen die Vergaben zu legitimieren.  
  
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
 Vergaben dürfen nur in der Höhe der veranschlagten Haushaltsmittel durchgeführt werden. 
 
 
  
 
 
 
Klaus Gromöller 
 
 
Anlage 
 
VV24-2018 Terminplan 
 


	Gremium
	Datum
	Beratungsfolge
	FAuswirkung
	Sachverhalt
	Beschlußvorschlag
	Anlage
	SMC_BM_VOTEXT6
	SMC_BM_VOTEXT5

